
Für die Praxis 
Bei der Einbürgerung ist das Entstehen von Mehrstaatigkeit nach Möglichkeit zu vermeiden. Dies geschieht auf zwei 
Wegen: durch den Verlust oder die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit. 
 
Bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen aus den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der 
Schweiz wird das Ausscheiden aus der bisherigen Staatsangehörigkeit nicht gefordert. 
 
Je nach Rechtslage im Herkunftsstaat tritt jedoch infolge des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 
automatisch der Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit ein. 
 
Ausnahmen: 
Das Gesetz sieht eine Reihe von Fällen vor, in denen Mehrstaatigkeit hingenommen wird. Erkundigen Sie sich bei 
der Einbürgerungsbehörde, wie die Auslegung der Bestimmungen im Einzelfall ist, wenn Sie meinen, eine der 
dargestellten Regelungen träfe auf Sie zu. 
 
Die staatsangehörigkeitsrechtlichen Vorschriften folgender Staaten sehen ein Ausscheiden aus der 
Staatsangehörigkeit derzeit nicht vor, daher erfolgt die Einbürgerung derzeit unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit: 
 
Argentinien, Bolivien, Brasilien 
 
Bei den folgenden Staaten betrifft dies nur Personen, die diese Staatsangehörigkeit durch Geburt erworben haben:  
 
Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador; Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Uruguay 
 
Bei den folgenden Staaten ist, wegen der staatsangehörigkeitsrechtlichen Praxis in diesen Staaten, eine Aufgabe 
der Staatsangehörigkeit derzeit nicht möglich. Hier erfolgt derzeit ebenfalls die Einbürgerung unter Hinnahme der 
Mehrstaatigkeit: 
 
Afghanistan, Algerien, Angola, Eritrea, Iran, Irak, Jemen, Kuba, Libanon, Marokko, Nigeria, Syrien, Thailand, 
Tunesien, Usbekistan. 
 



§ 8 StAG 
(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, kann auf seinen Antrag eingebürgert werden, 
wenn seine Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind und er 
 

1. handlungsfähig nach § 37 Absatz 1 Satz 1 oder gesetzlich vertreten ist, 
2. weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt noch gegen ihn auf Grund seiner Schuldunfähigkeit eine 

Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden ist, 
3. eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat, 
4. sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist und 

 
seine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gewährleistet ist. 
 
(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 4 kann aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Vermeidung einer besonderen Härte abgesehen werden. 
 
§ 12 StAG 
(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der Ausländer seine bisherige 
Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonders schwierigen Bedingungen aufgeben kann. Das ist anzunehmen, wenn 
 
1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden aus dessen Staatsangehörigkeit nicht vorsieht, 
 
2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig verweigert, 
 
3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit aus Gründen versagt hat, die der Ausländer nicht zu 
vertreten hat, oder von unzumutbaren Bedingungen abhängig macht oder über den vollständigen und formgerechten 
Entlassungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden hat, 
 
4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht, die Entlassung 
auf unverhältnismäßige Schwierigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung eine besondere Härte darstellen würde, 
 
5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erhebliche Nachteile insbesondere wirtschaftlicher oder 
vermögensrechtlicher Art entstehen würden, die über den Verlust der staatsbürgerlichen Rechte hinausgehen, oder 
 
6. der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt. 
 
(2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird ferner abgesehen, wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der Schweiz besitzt. 
 
(3) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge 
vorgesehen werden. 
 



VAH-StAG 
8.1.2.6 Vermeidung von Mehrstaatigkeit 
Der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ist bei der Ermessensausübung zu beachten. 
 
8.1.2.6.1 Einbürgerungszusicherung 
Soweit dies zur Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erforderlich ist, ist dem Einbürgerungsbewerber eine 
schriftliche Einbürgerungszusicherung (vergleiche § 38 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu erteilen. Durch sie wird ihm die 
Einbürgerung für den Fall zugesagt, dass er die Aufgabe seiner Staatsangehörigkeit nachweist. In der Regel ist die 
Einbürgerungszusicherung auf zwei Jahre zu befristen. Die Verlängerung der Frist ist zulässig. Die Einbürgerungszusicherung 
wird unter dem Vorbehalt erteilt, dass sich die für die Einbürgerung maßgebliche Sach- oder Rechtslage bis zum Ablauf der 
Frist nicht ändert. 
 
Ergänzende Anmerkung:  
Setzt das Recht des Herkunftsstaates die Volljährigkeit für das Ausscheiden aus der Staatsangehörigkeit voraus, so kann bei 
Minderjährigen Mehrstaatigkeit vorübergehend hingenommen werden (vergleiche Nummer 8.1.2.6.2). Bei der 
Anspruchseinbürgerung ist der bisherige Abs. 5 in § 87 AuslG nicht in § 12 StAG übernommen worden. Zu dem 
entsprechenden Verfahren in diesen Fällen vergleiche Nummer 10.1.1.4. 
 
8.1.2.6.2 Vorübergehende Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
Lässt der ausländische Staat das Ausscheiden aus seiner Staatsangehörigkeit erst nach dem Vollzug der Einbürgerung zu und 
liegt kein Grund für die dauernde Hinnahme von Mehrstaatigkeit vor, so kann die Einbürgerung erfolgen, wenn der 
Einbürgerungsbewerber zum Ausscheiden aus der ausländischen Staatsangehörigkeit bereit ist und - sofern das ausländische 
Recht dies vorsieht - die dazu erforderlichen Handlungen vorgenommen hat (vorübergehende Hinnahme von Mehrstaatigkeit). 
Setzt nach dem Recht des Herkunftsstaates das Ausscheiden aus der Staatsangehörigkeit die Volljährigkeit voraus und wird 
der Einbürgerungsbewerber nicht innerhalb von zwei Jahren volljährig, so kann Mehrstaatigkeit vorübergehend dann 
hingenommen werden, wenn  
a) der Einbürgerungsbewerber mit den Eltern oder dem allein sorgeberechtigten Elternteil eingebürgert werden soll,  
b) der Einbürgerungsbewerber mit dem nicht allein sorgeberechtigten Elternteil eingebürgert werden soll und der andere 
Elternteil deutscher Staatsangehöriger ist, 
c) die Eltern des Einbürgerungsbewerbers oder der allein sorgeberechtigte Elternteil deutsche Staatsangehörige sind oder  
d) der Einbürgerungsbewerber Vollwaise ist. 
 
Ergänzende Anmerkung:  
Werden die Eltern oder ein sorgeberechtigter Elternteil des Einbürgerungsbewerbers nach §§ 10 f eingebürgert, so ist dessen 
Miteinbürgerung nach § 10 Abs. 2 unter Erteilung einer Auflage zu prüfen (vergleiche Nummer 10.1.1.4).  
 
Die Einbürgerung ist in diesen Fällen mit einer schriftlichen Auflage zu versehen, in der dem Einbürgerungsbewerber die zum 
Ausscheiden aus der ausländischen Staatsangehörigkeit erforderlichen Handlungen aufgegeben werden und in der er 
verpflichtet wird, diese Handlungen unverzüglich vorzunehmen. Zur Durchsetzung der Auflage kann - auch mehrfach - ein 
Zwangsgeld nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen verhängt werden. Vom Vollzug der Auflage ist abzusehen, 
wenn nach der Einbürgerung ein Grund für die dauernde Hinnahme von Mehrstaatigkeit entsteht. 
 
8.1.2.6.3 Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
Ob Mehrstaatigkeit hingenommen werden kann, hat die Einbürgerungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen. 
Ausnahmen vom Einbürgerungshindernis eintretender Mehrstaatigkeit kommen insbesondere in Betracht. 
 
8.1.2.6.3.1 
Wenn das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden aus dessen Staatsangehörigkeit nicht ermöglicht.  
 
8.1.2.6.3.2 
Wenn der ausländische Staat die Entlassung durchweg verwehrt oder von unzumutbaren Bedingungen abhängig macht.  
Durchweg verwehrt wird die Entlassung in diesem Sinn, wenn Entlassungen nie oder fast nie ausgesprochen werden. Dies ist 
insbesondere bei Einbürgerungsbewerbern aus bestimmten arabischen und nordafrikanischen Staaten der Fall (vergleiche 
Nummer 12.1.2.2). 
 
Ergänzende Anmerkung:  
Beim Iran gilt die Besonderheit, dass Nr. II des Schlussprotokolls des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens vom 17. 
Februar 1929 bei der Ermessenseinbürgerung nach § 8 anwendbar bleibt, sofern nicht eine Ermessensreduzierung auf null 
vorliegt, die einem Anspruch auf Einbürgerung gleichkommt (vergleiche hierzu BMI-RdSchr. vom 29. November 2013 - V II 5 - 
20102/262#2). 
 
8.1.2.6.3.3 Bei älteren Personen bei Erfüllung folgender Voraussetzungen:  
a) Ältere Personen sind Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.  
b) Die Entlassung muss auf unverhältnismäßige - tatsächliche oder rechtliche - Schwierigkeiten stoßen. Dies ist der Fall, wenn 
diese einer älteren Person nicht mehr zugemutet werden sollen. Solche Schwierigkeiten können zum Beispiel dann vorliegen, 
wenn der ältere Einbürgerungsbewerber gesundheitlich so sehr eingeschränkt ist, dass er in der Auslandsvertretung nicht 
persönlich vorsprechen kann oder wenn die Entlassung eine Reise in den Herkunftsstaat erfordern würde, die altersbedingt 
nicht mehr zumutbar ist, oder wenn sich nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand aufklären lässt, welche ausländische 
Staatsangehörigkeit er besitzt.  



c) Die Versagung der Einbürgerung muss eine besondere Härte darstellen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn alle im 
Inland wohnhaften Familienangehörigen bereits deutsche Staatsangehörige sind oder der Einbürgerungsbewerber seit 
mindestens 15 Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 
 
8.1.2.6.3.4 
Wenn der Einbürgerungsbewerber zwar die Verweigerung der Entlassung zu vertreten, sich aber schon länger als 20 Jahre 
nicht mehr im Herkunftsstaat aufgehalten hat, davon mindestens zehn Jahre im Inland, und über 40 Jahre alt ist. 
 
8.1.2.6.3.5 
Wenn der Einbürgerungsbewerber als politisch Verfolgter oder Flüchtling einen Reiseausweis für Flüchtlinge nach Artikel 28 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl. II 1953, S. 559) besitzt, soweit nicht das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Verfahren der Rücknahme oder des Widerrufs der Asylentscheidung nach § 73 
Asylverfahrensgesetz eingeleitet hat. 
 
Ergänzende Anmerkung:  
Die Neuregelung des § 73 Abs. 2a des Asylverfahrensgesetzes ist durch das Zuwanderungsgesetz eingeführt worden. 
 
8.1.2.6.3.6  
Wenn ein herausragendes öffentliches Interesse an der Einbürgerung auch unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit besteht. 
 
8.1.2.6.3.7 
Wenn ehemalige deutsche Staatsangehörige durch Eheschließung mit Ausländern die deutsche Staatsangehörigkeit verloren 
haben. 
 
8.1.2.6.3.8 
Wenn der Einbürgerungsbewerber die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der 
Schweiz oder eines Staates besitzt, mit dem die Bundesrepublik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag nach § 12 Abs. 3 
abgeschlossen hat. 
 
12.1.2.2 Zu Nummer 2 Faktische Unmöglichkeit des Ausscheidens aus der ausländischen Staatsangehörigkeit  
Satz 2 Nr. 2 betrifft die faktische Unmöglichkeit des Ausscheidens aus der bisherigen Staatsangehörigkeit. Regelmäßig 
verweigert wird die Entlassung in diesem Sinn, wenn Entlassungen nie oder fast nie ausgesprochen werden. 
 
Ergänzende Anmerkung: 
Die bisherige Pflicht zur Abgabe eines Entlassungsantrags des Einbürgerungsbewerbers ist durch das 
Richtlinienumsetzungsgesetz entfallen.  
 
Liste der Staaten, die in der Regel faktisch kein Ausscheiden aus der Staatsangehörigkeit ermöglichen: 
 
Afghanistan, Algerien, Angola, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Kuba, Libanon, Marokko, Nigeria, Syrien, Thailand, Tunesien 
und Usbekistan. 
Zu den durch Satz 2 Nr. 6 begünstigten Personengruppen zählen Asylberechtigte nach Artikel 16a des Grundgesetzes und 
sonstige politisch Verfolgte im Sinne des § 3 des Asylverfahrensgesetzes, die als Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über 
die Rechtsstellung gelten. 
 
12.3 Zu Absatz 3 Völkerrechtliche Verträge 
Absatz 3 enthält eine allgemeine Öffnungsklausel für völkerrechtliche Verträge, die ne - unter Umständen befristete - Hinnahme 
von Mehrstaatigkeit vorsehen können. Derartige Verträge sind bisher nicht geschlossen worden. 
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